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Marianne-Weber-Gymnasium 

Ganztagsgymnasium der Alten Hansestadt Lemgo

Einverständniserklärung

Wanderfahrten sind fester Bestandteil des Schulprogramms des Marianne-Weber-Gymnasiums. Sowohl die Schulkonferenz als auch die Lehrerkonferenz betonen die Wichtigkeit von Wanderfahrten für die Entwicklung und Integration von Schülerinnen und Schülern.

Im Aufnahmegespräch bin ich auf die pädagogische Bedeutung der Wanderfahrten hingewiesen worden.

Daher erkläre(n) ich/wir mich/uns grundsätzlich bereit, meine/unsere Tochter/meinen/unseren Sohn






Name des Kindes
am Fahrtenprogramm des Marianne-Weber-Gymnasiums teilnehmen zu lassen
Lemgo, den __________________
__________________________________________________

                                                            Erziehungsberechtigte/r
14 – 12 Nr. 2 Richtlinien für Schulwanderungen und Schulfahrten (Wanderrichtlinien – WRL –)

RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 19. 3. 1997

(GABl. NW. I S. 101) 1. Allgemeines

Schulwanderungen und Schulfahrten, Schullandheimaufenthalte, Studienfahrten und internationale Begegnungen – im Folgenden Schulwanderunge und Schulfahrten – sind Bestandteile der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schulen. Sie müssen einen deutlichen Bezug zum Unterricht haben, programmatisch aus dem Schulleben erwachsen und im Unterricht

vor- und nachbereitet werden. 2. Planung und Vorbereitung 2.1 Die Schulen entscheiden über die Durchführung von Schulwanderungen und Schulfahrten in eigener Verantwortung. 2.2 Die Schulkonferenz legt gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 SchMG (BASS 1 – 3) den Rahmen für Schulwanderungen und Schulfahrten einschließlich Höchstdauer und Kostenobergrenze fest. Der Schulpflegschaft,

dem Schülerrat und der Lehrerkonferenz ist Gelegenheit zur vorbereitenden Beratung zu geben. Die Kostenobergrenze für die Schulwanderungen und Schulfahrten ist möglichst niedrig zu halten, um die Erziehungsberechtigten nicht unzumutbar zu belasten. Der finanzielle Aufwand darf kein Grund dafür sein, dass eine Schülerin oder ein Schüler nicht teilnehmen kann










